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Zitat von Claudius

"Ein Ausländer, der aus einem Drittstaat im Sinne des Artikels 16a Abs. 2 Satz 1 des
Grundgesetzes (sicherer Drittstaat) eingereist ist, kann sich nicht auf Artikel 16a Abs. 1
des Grundgesetzes berufen. Er wird nicht als Asylberechtigter anerkannt."

... was nicht gleichbedeutend damit ist, dass dieser Person kein Aufenthaltsrecht genehmigt
wird und schon gar nicht, dass ihm die Einreise verweigert wird.
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